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HGB § 18 Abs. 1 u. 2 
Namensrecht bei der GbR; Anforderungen an die Unterscheidungskraft; Angabe einer 
Anschrift samt Hausnummer 
 
1. Der Name einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der eine Anschrift samt Hausnummer enthält, 
erfüllt – anders als die bloße Angabe eines Straßennamens oder einer Gemeinde – die An-
forderungen an die Unterscheidungskraft gem. HGB § 18 Absatz 1 HGB. 
2. Die erforderliche Individualisierbarkeit wird durch die Angabe der Hausnummer hergestellt, da 
hierdurch eine Verwechslung mit einer ebenfalls unter dem Straßennamen firmierenden Gesellschaft 
ausgeschlossen ist. 
3. Hat die Gesellschaft ihre Geschäftsräume an der Anschrift ist auch eine Irreführung i. S. d. § 18 
Absatz 2 HGB nicht zu befürchten, da ein realer Bezug zur Anschrift besteht. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 








